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Sozial & Sicher

Von Andrea Fischer

Als sie nach erfolgloser Stellensuche vor 
einem Jahr ausgesteuert wurde, meldete 
sich die 54-jährige S. P. auf dem Sozial-
amt ihrer Wohngemeinde. Dort habe 
man sie sofort zu einem Arbeitseinsatz 
verpflichtet: Das fördere die Integration 
in den Arbeitsmarkt, sagte man ihr.

Sie sei damit grundsätzlich einver-
standen, sagt S. P. Doch die ausgebildete 
kaufmännische Angestellte, die jahre-
lang die Agentur eines Reisebüros gelei-
tet hatte, im Kundenmarketing einer 
Grossbank und als Projektleiterin bei 
einer Stiftung zur Integration Jugendli-
cher tätig gewesen war, hätte auf Ge-
heiss des Sozialamts in einem Atelier 
Hüte basteln sollen. «Ich konnte mir 
nicht vorstellen, was das für meine Inte-
gration gebracht hätte», meint S. P. Man 
teilte sie schliesslich einem Arbeitspro-
gramm von Caritas zu, wo sie einfache 
Büroarbeiten erledigen musste. Eine 
 anspruchslose Tätigkeit, bei der sie sich 
ständig unterfordert fühlte, sagt S. P.

Kein Einzelfall, sagt dazu Heidi Joos, 
Geschäftsführerin von 50plus Out-in-
Work. Der Zentralschweizer Verein en-
gagiert sich für die Interessen der über 
50-Jährigen auf dem Arbeitsmarkt. De-
ren Chancen auf eine Neuanstellung 
sind nach einem Jobverlust deutlich 
schlechter als die der Jüngeren. Ihr An-
teil bei den Langzeitarbeitslosen ist da-
her überdurchschnittlich hoch. 

Betroffen sind zusehends auch quali-
fizierte Personen mit guter Berufserfah-
rung. Kommen diese nach erfolgloser 
Stellensuche zur Sozialhilfe, zwinge man 
sie oft zu Integrationsprogrammen, die 
sich nicht an ihren beruflichen Qualifi-
kationen orientierten und ihnen nichts 
brächten, stellt Joos fest. Das sei unsin-
nig, weil es «ihre letzten Ressourcen 
schwächt und somit ihre Chancen auf 
dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt».

Befreiung vom Druck
Tatsächlich sei die Sozialhilfe kaum ein-
gerichtet für gut ausgebildete und erfah-
rene Berufsleute, sagt Felix Wolffers, 
Leiter des Sozialamts der Stadt Bern. 
«Die Angebote sind hauptsächlich auf 
die wenig Qualifizierten ausgerichtet, 
welche die grosse Mehrheit der Klientel 
ausmachen.» Die Statistik bestätige je-
doch, so Wolffers weiter, dass nicht nur 
die Zahl der über 50-Jährigen in der So-
zialhilfe markant gestiegen sei, sondern 
dass diese im Schnitt über ein höheres 
Ausbildungsniveau verfügten als die Jün-
geren. Die Sozialhilfe ist also zuneh-
mend mit älteren, qualifizierten Berufs-
leuten konfrontiert, denen sie kaum 
 etwas bieten kann.

Einzelne Städte haben darauf re-
agiert. Bern hat unter anderem die Inte-
grationsbemühungen gezielt verstärkt. 
Dazu hat die Stadtverwaltung gemein-
sam mit Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbänden eine Jobagentur ge-
gründet, Jobtimal.ch, mit dem Ziel, 

Sozial hilfebezüger direkt in den Arbeits-
markt zu vermitteln. Die Firmen zahlen 
nur einen leistungsangepassten Lohn, 
den Rest übernimmt die Sozialhilfe. Die 
Bilanz sei nach einem Jahr Laufzeit aber 
nicht überwältigend, sagt Wolffers. Es 

gelinge zwar immer wieder, Leute zu 
platzieren, meist aber auf Stellen in der 
Verwaltung. Die Integration in die Pri-
vatwirtschaft sei wenig erfolgreich.

Angesichts der geringen Chancen auf 
eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt sind 

ältere Sozialhilfebezüger in Bern vom 
Druck befreit. «Ab 57 Jahren verpflich-
ten wir niemanden mehr zu Integra-
tionsprogrammen und zur Stellensuche, 
unterstützen diese aber, wenn jemand 
das will», sagt Felix Wolffers. 

Auch St. Gallen hat auf die wachsende 
Zahl von über 50-jährigen Sozialhilfe-
bezügern reagiert und die Teilnahme an 
Arbeitseinsätzen für die über 55-Jähri-
gen für freiwillig erklärt. Für die Arbeits-
integration seien eigentlich die RAV zu-
ständig; wenn die es während zweier 
Jahre nicht schafften, die Leute zu inte-
grieren, warum sollte es dann die Sozial-
hilfe schaffen, meint Patrik Müller, Lei-
ter der Sozialen Dienste. «Wenn wir 
 sehen, dass eine Reintegration in den 
Arbeitsmarkt nicht realistisch ist, sen-
ken wir die Anforderungen und stellen 
nicht die gleichen Bedingungen wie bei 
Jüngeren.» Viele nutzten trotzdem die 
angebotenen Arbeitsmöglichkeiten, um 
wenigstens eine Tagesstruktur zu ha-
ben, so Müller.

Wer älter als 55 und bereits mehr als 
drei Jahre aus dem Arbeitsprozess aus-
geschieden ist, wird auch in Zürich nicht 
mehr zu Arbeitseinsätzen verpflichtet; 
eine generelle Befreiung gibt es ab 60 
Jahren, gleich wie in Winterthur.

Auch Zürich hat auf die veränderte 
Sozialhilfeklientel reagiert. Hochqualifi-
zierten bieten die Sozialen Dienste die 
Möglichkeit, an Qualifizierungsprogram-
men teilzunehmen. Diese richten sich 
einerseits an Kader, andererseits an 
Fachkräfte aus dem naturwissenschaft-
lichen Bereich. Ziel ist es, sie nach tem-
porären Einsätzen in Hochschulen, Spi-
tälern, in der Verwaltung oder in Non-
Profit-Organisationen unterzubringen. 
Eine Platzierung in der Privatwirtschaft 
wird aber offenbar nicht versucht.

«Alter ist objektiv eine Hürde»
Nicht überall können Unterstützungs-
bedürftige damit rechnen, ab einem ge-
wissen Alter von Arbeitseinsätzen ver-
schont zu bleiben. So etwa in Luzern. 
«Solange die Leute in der Lage sind, zu 
arbeiten, setzen wir darauf, sie auch zu 
beschäftigen», sagt Raymond Caduff, 
Abteilungsleiter der Sozialen Dienste. Es 
wäre fragwürdig, nichts Begleitendes zu 
machen. Die Beschäftigung steht hier 
also im Vordergrund.

Geht es aber um die Integration von 
älteren gut Qualifizierten, stösst die So-
zialhilfe an Grenzen: Sie verfügt kaum 
über die nötigen Instrumente. Der Ber-
ner Sozialamtsdirektor räumt ein, dass 
das grundsätzliche Problem nicht gelöst 
sei, wenn man Unterstützungsbedürf-
tige vom Druck zur Integration befreie. 
Aber die Gesellschaft müsse sich be-
wusst werden, dass «das Alter objektiv 
eine grosse Hürde ist auf dem Arbeits-
markt», und dazu führe, dass selbst eine 
gute Berufsausbildung oft nicht mehr 
vor Armut schütze. Wenn die Wirtschaft 
diese Leute nicht aufnehme, brauche es 
eine politische Lösung.

Dem pflichtet Heidi Joos vom Verein 
50plus Out-in-Work bei. Nötig sei auch 
ein koordiniertes Vorgehen. Dass jede 
Sozialbehörde das Problem der Stellen-
suchenden über 50 auf ihre eigene Weise 
angehe, sei nicht mehr zeitgemäss.

Arbeitsrecht
Ist der Doktortitel Grund  
für eine Lohnerhöhung?

An meiner jetzigen Stelle bin ich erst 
seit ein paar Monaten. Nun habe ich 
den provisorischen Ausweis für mein 
Doktordiplom erhalten. Ist der Titel 
Grund genug, eine Lohnerhöhung 
beim Chef zu erfragen?

Probieren sollten Sie es auf jeden Fall. 
Wie Ihre Chancen stehen, lässt sich 
 indes nicht sagen. Entscheidend ist, ob 
der Doktortitel für Ihre Tätigkeit eine 
Rolle spielt. Und ob der Arbeitgeber dies 
als zusätzliche Qualifikation anerkennt 
und bereit ist, den Titel zu «belohnen».

Einen rechtlichen Anspruch auf mehr 
Lohn nach Erlangen der Doktorwürde 
gibt es nicht, denn Löhne sind grund-
sätzlich Verhandlungssache zwischen 
Arbeitgeber und Angestellten.

Aus gleichstellungsrechtlichen Grün-
den kann der Titel aber eine Rolle spie-
len. Angenommen, der Doktortitel hat 
tatsächlich mit Ihrer beruflichen Tätig-
keit zu tun und Sie waren bislang im Ver-
gleich zu einem männlichen Kollegen 

weniger gut bezahlt, eben weil dieser 
Kollege bereits über einen Doktortitel 
verfügte. Dann könnten Sie, gestützt auf 
die gesetzliche Lohngleichheit zwischen 
Mann und Frau, eine Lohnerhöhung 
 verlangen. Denn in diesem Fall wäre 
die Lohnanpassung nicht mehr frei-
willig, sondern zwingend. Vorausset-
zung ist natürlich, dass der männliche 
Berufs kollege eine vergleichbare Tätig-
keit  ausübt, sonst besteht kein Anspruch 
auf gleichen Lohn.

Invalidenversicherung
Kann die Rente rückwirkend 
gekürzt werden?
Seit ungefähr einem Jahr beziehe ich 
eine IV-Viertelsrente und arbeite 
daneben zu 50 Prozent. Nun steht eine 
Revision meiner Rente bevor. Doch für 
das laufende Jahr will mir die IV keinen 
IV-Ausweis ausstellen. Es heisst, ich 
bekäme den erst, wenn aus der Re-
vision eine weitere Arbeitsunfähigkeit 
resultiere. Ich bin aber der Meinung, 
dass mir der Ausweis zusteht bis zu 
dem Tag, an dem ich wieder als voll 
arbeitsfähig gelte. Auch nehme ich 

nicht an, dass ein Revisionsentscheid 
rückwirkend gelten würde, wenn sich 
zeigen sollte, dass ich wieder voll 
erwerbsfähig bin. 

Das sehen Sie richtig. Ein Revisionsent-
scheid gilt nicht rückwirkend. Ergibt die 
Rentenüberprüfung, dass sich der Inva-
liditätsgrad massgeblich verändert hat, 
wird die Rente für die Zukunft an gepasst. 
Oder aufgehoben, wenn der für eine 
 minimale IV-Rente nötige Invaliditäts-
grad nicht mehr gegeben ist.

Von der Revision unabhängig ist je-
doch der IV-Ausweis, den alle Rent  ne-
rinnen erhalten, egal, ob sie eine Teil- 
oder eine volle Rente beziehen. Nach 
Auskunft der IV-Stelle Zürich wird der 
Ausweis allerdings bereits seit ein paar 

 Jahren nur noch einmal ausgestellt, beim 
erstmaligen Rentenentscheid, und da-
nach nicht mehr erneuert. Sie brauchen 
also keinen neuen Ausweis, der bishe-
rige ist weiterhin gültig. Er erlaubt es, 
gewisse Dienstleistungen vergünstigt 
zu beziehen. 

Weil der Ausweis aber nicht mehr er-
neuert und auch beim Wegfall der Rente 
nicht eingezogen wird, verlangen ein-
zelne Einrichtungen eine zusätzliche 
 Bestätigung der IV, bevor sie eine Ver-
günstigung gewähren. Diese Bestäti-
gung sollten auch Sie er halten, solange 
Sie die Voraussetzungen für eine Rente 
erfüllen.

Mietrecht
Gilt das Rauchverbot 
fürs möblierte Apartment?
Ich habe ein Apartment des Unter-
nehmens Vision gemietet. Im Vertrag 
ist ausdrücklich vermerkt, dass es sich 
um ein Nichtraucher-Apartment 
 handelt. Ich bin der Frage nachgegan-
gen und habe herausgefunden, dass 
das Rauchen in Wohnungen zwar nicht 
verboten, man als Mieter aber  

für Schäden haftbar gemacht werden 
kann. Können Sie mir weiterhelfen?

Ja, es ist so: Ein Rauchverbot ist nicht 
verbindlich. Ein solches Verbot würde 
die Persönlichkeitsrechte von Miete-
rinnen und Mietern zu stark einschrän-
ken. Das gilt nach Ansicht des Mieter-
verbandes grundsätzlich auch für möb-
lierte Wohnungen, also solche, wie sie 
die Firma Visionapartments anbietet.

Allerdings sind Sie als Mieter ver-
pflichtet, die Sache sorgfältig zu gebrau-
chen, und müssen dabei etwa Rücksicht 
nehmen auf Ihre Mitmieter. In einer 
Neubauwohnung dürfte sich das Rau-
chen aber kaum negativ auf andere 
Hausbewohner auswirken.

Beim Auszug müssen Sie jedoch für 
die übermässigen Abnutzungserschei-
nungen aufkommen, die durch das 
 Rauchen entstehen. Dazu gehören die 
Ablagerungen auf Möbeln, Teppichen 
und Vorhängen. Oft müssen diese er-
setzt werden. Zwar ist die Altersent-
wertung der Einrichtungsgegenstände 
zu berücksichtigen, doch laut Mieter-
verband gibt es für Möbel keine ver-
bindlichen Angaben zur Lebensdauer.

Andrea Fischer
beantwortet Ihre Fragen 
zum Arbeitsrecht, zum 
Konsumrecht, zum Sozial-
versicherungsrecht 
und zum Familienrecht.
 
Senden Sie uns Ihre Fragen an 
sozial&sicher@tages-anzeiger.ch. 

Leser fragen

Sozialhilfe stösst bei Älteren an Grenzen
Unter den über 50-jährigen Sozialhilfebezügern befinden sich immer häufiger auch gut Ausgebildete mit langjähriger Berufserfahrung. 
Doch dafür sind die Sozialdienste gar nicht eingerichtet. Es fehlt an passenden Angeboten.

Einfache Arbeiten helfen qualifizierten Berufsleuten nicht, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Foto: Keystone

Sozialhilfebezüger müssen 
auch unqualifizierte  
Tätigkeiten annehmen.

Auch wenn einige Gemeinden die älte-
ren Sozialhilfebezüger von Arbeitsein-
sätzen befreien, einen rechtlichen An-
spruch darauf gibt es nicht. Im Gegen-
teil: Wer vom Staat wirtschaftliche Hilfe 
beansprucht, hat alles Zumutbare zu 
unternehmen, um die eigene Notlage zu 
beheben und so zur Minderung des fi-
nanziellen Schadens beizutragen. Dazu 
gehört insbesondere die Verpflichtung 
zu Arbeitseinsätzen. Doch wie sieht das 
in der Praxis konkret aus?

Zumutbarkeit: ¬  Zugewiesene Be-
schäftigungen müssen zumutbar sein. 
Dabei gälten grundsätzlich dieselben 
Kriterien wie in der Arbeitslosenversi-
cherung, sagt die Luzerner Anwältin und 
Sozialrechtsexpertin Kathrin Am stutz. 
Ordnet die Sozialhilfebehörde also einen 

Arbeitseinsatz an, so muss dieser unter 
anderem die persönlichen und familiä-
ren Verhältnisse, die Gesundheit, das 
Alter sowie die individuellen Fähigkeiten 
einer Sozialhilfeempfängerin berück-
sichtigen. «Eine Überforderung ist stets 
unzumutbar, nicht jedoch eine Unter-
forderung», so Amstutz. Sozialhilfeemp-
fänger dürften also zu unqualifizierten 
Beschäftigungen verpflichtet werden, 
vor allem, wenn es sich um einen vorü-
bergehenden Einsatz handle.

Anweisung:  ¬ Einzelne Kantone, so 
etwa Zürich, verlangen, dass die Sozial-
behörde einen Arbeitseinsatz durch eine 
Verfügung anweist. Gesamtschweize-
risch einheitliche Regeln gibt es nicht. 
«Die Anordnung sollte jedenfalls schrift-
lich erfolgen. So ist sichergestellt, dass 
die betroffene Person weiss, was man 
von ihr verlangt und welche Folgen es 
hat, wenn sie sich verweigert», sagt 
Amstutz. Dies sei bei bloss mündlichen 
Weisungen nicht der Fall.

Alternativen: ¬  Hat die betroffene 
Person einen konkreten Alternativ-
vorschlag für einen Arbeitseinsatz, der 
das gleiche Ziel verfolgt wie die behörd-
liche Massnahme, ist der Vorschlag 
 zumindest zu prüfen. Die Selbstein-
schätzung von Fürsorgeempfängern 
und die Beurteilung durch die Behörden 
decken sich jedoch nicht immer, und 
gemäss Kathrin Am stutz gibt es keine 
Regeln, wie solche Konflikte im Alltag zu 
lösen sind.

Verweigerung, Sanktion:  ¬ Um sich 
gegen eine Massnahme der Behörden 
rechtlich wehren zu können, muss die 
Massnahme erst (schriftlich) verfügt 
werden. Liegt keine Verfügung vor, kann 
man eine verlangen. Wer sich jedoch 
einem zumutbaren Arbeitseinsatz ver-
weigert, muss mit Kürzungen oder gar 
einer Einstellung der Sozialhilfe rech-
nen. Für solche Sanktionen braucht es 
in jedem Fall eine Verfügung.
Andrea Fischer

Angeordnete Arbeitseinsätze

Eine Unterforderung gilt als zumutbar


